
Krankmeldung

Mein Kind Klasse

kann (konnte) vom bis den Unterricht nicht 

besuchen.

Wegen Krankheit (bitte ankreuzen)

Anderer Grund:

Ort, Datum Unterschrift

Regelung bei Verhinderung vom Schulbesuch: 
 
Am Tag der Erkrankung/Verhinderung muss die Schule vor Unterrichtsbeginn 

(7.40 Uhr in Stammheim bzw.  8.00 Uhr in Herlheim und Zeilitzheim) telefonisch von 

den Erziehungsberechtigten informiert werden. Zusätzlich muss am ersten 

Schulbesuchstag nach der Krankheit/Verhinderung diese (oder ähnliche) schriftliche 

Entschuldigung eines Erziehungsberechtigten oder eine ärztliche Bescheinigung 

vorgelegt werden. 

 

Bitte nutzen Sie ebenfalls dieses Formular, um anstehende 

Arztbesuche/Verhinderungen schon vorab abzuklären. Entschuldigen Sie Ihr Kind 

zuverlässig. Sie tun es für die Sicherheit Ihres Kindes. 

 
Herlheim  09382/8388 | Stammheim  09381/4187 | Zeilitzheim  09381/4674 


